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vor. Die Kapitalkonzentration und die maßlose Berei
cherung einiger Millionäre auf der einen Seite und die 
Ausbeutung des arbeitenden Volkes auf der anderen 
Seite werden auf die Spitze getrieben. Mit der tech
nischen Revolution wird in Westdeutschland noch 
augenfälliger, daß sich auch der Widerspruch zwischen 
dem staatsmonopolistischen Herrschaftssystem und der 
Demokratie vertieft. Der staatsmonopolistische Kapi
talismus erhöht die politische Machtkonzentration und 
verstärkt das Streben nach totalitären Herrschafts
formen, nach der offenen Diktatur der stärksten Mono
polgruppen. Um die Ausbeutung der Werktätigen wei
ter zu sichern, werden die demokratischen Rechte und 
Freiheiten systematisch abgebaut.

Mit der formierten Gesellschaft soll die politische 
Macht der Monopole erhöht werden, damit sie ihre 
aggressive Politik, insbesondere gegen die Deutsche 
Demokratische Republik und die anderen sozialistischen 
Staaten, fortsetzen können. Das westdeutsche Monopol
kapital sieht seine Rettung in der Verbindung mit dem 
Finanzkapital der USA und hat die nationalen Inter
essen des deutschen Volkes preisgegeben.

In Deutschland stehen sich zwei gesellschaftliche 
Systeme gegenüber, der Kapitalismus und der Sozialis
mus. Dabei besteht die geschichtliche Aufgabe des 
ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates darin, 
die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsord
nung vor dem ganzen deutschem Volk zu beweisen. 
Dafür ist die maximale Steigerung der Arbeitsproduk
tivität durch die Meisterung der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution entscheidend. Die Tat jedes Werk
tätigen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bringt 
nicht nur dem ganzen Volke, sondern auch ihm selbst 
Nutzen. Die moderne Technik in den Händen des Vol
kes und ihre effektive Nutzung verbürgt wachsenden 
Lebensstandard, soziale Sicherheit, Demokratie, Frieden 
und Sozialismus. Nur das sozialistische Gesellschafts
system ist in der Lage, die mit der wissenschaftlich- 
technischen Revolution aufgeworfenen sozialen Pro
bleme zu meistern und die Menschen zu befähigen, 
den unter diesen Bedingungen mächtigen Aufschwung 
der Produktivkräfte zu beherrschen und in ihrem 
Interesse zu nutzen. Eine starke Deutsche Demo
kratische Republik wird die Arbeiterklasse und alle 
anderen demokratischen Kräfte in Westdeutschland 
anspornen, aktiv gegen Militarisierung und Kriegs
vorbereitung zu kämpfen und eine demokratische 
Umwälzung herbeizuführen.

An der Schaffung und Entwicklung der sozialistischen 
Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
haben die Freien Deutschen Gewerkschaften als Klas- 
senorganisation der Arbeiter, der Angestellten und der 
Angehörigen der Intelligenz einen hervorragenden An
teil. Die einheitlichen Freien Deutschen Gewerkschaften 
haben neben der Vertretung der Tagesinteressen der 
Arbeiter gleichzeitig einen prinzipiellen Kampf gegen 
die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter, um 
Mitbestimmung und Kontrolle über die Produktion, für 
den Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ord
nung und folgerichtig der neuen sozialistischen Ord
nung geführt. Sie haben einen bedeutenden Beitrag 
zur Errichtung und Entwicklung des ersten deutschen 
Arbeiter-und-Bauern-Staates geleistet. Sie spielen eine 
hervorragende Rolle in der sozialistischen Gesellschaft. 
Als Schulen des Sozialismus haben die Gewerkschaften 
eine hohe Verantwortung für die Festigung der sozia
listischen Gesellschaftsordnung. Die Gewerkschaften 
entwickeln das sozialistische Bewußtsein der Werk

tätigen. Auf der Grundlage demokratischer Willens
bildung organisieren sie die bewußte Mitwirkung an 
der Ausarbeitung und Erfüllung der Pläne. Sie nehmen 
an der Leitung von Staat und Wirtschaft sowie des ge
samten gesellschaftlichen Lebens, für den Sieg des So
zialismus und für ein Leben des Volkes in Wohlstand, 
Glück und Frieden aktiv teil.

Das Gesetzbuch der Arbeit legt die sich aus den ge
sellschaftlichen Arbeitsverhältnissen ergebenden Rechte 
und Pflichten der Werktätigen beim umfassenden Auf
bau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik fest. Das sozialistische Arbeitsrecht übt eine 
aktive Rolle bei der Entfaltung der Produktivkräfte 
und der Vervollkommnung der sozialistischen Arbeits
disziplin und Arbeitsmoral aus und fördert die Ent
wicklung der Werktätigen zu neuen, sozialistischen 
Menschen.

1 .  K a p i t e l

D i e  G r u n d s ä t z e  d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  
A r b e i t s r e c h t s

§ 1
(1) In der Deutschen Demokratischen Republik sind 

die politische Macht der Arbeiterklasse im Bündnis mit 
den Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und den 
anderen Schichten der Werktätigen, das sozialistische 
Eigentum an den Produktionsmitteln und die sozialisti
sche Planwirtschaft die Grundlage für die rechtliche 
Regelung der Arbeitsverhältnisse. Das sozialistische Ar
beitsrecht sichert die Grundrechte der Werktätigen auf 
dem Gebiet der Arbeit.

(2) Das sozialistische Arbei'tsrecht basiert auf den ob
jektiven Gesetzen des Sozialismus. Es dient der einheit
lichen Lösung der Aufgaben, die sich beim umfassen
den Aufbau des Sozialismus ergeben. In diesem Sinne 
fördert es in enger Verbindung mit der Anwendung des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
die Durchführung der wissenschaftlich-technischen Re
volution, insbesondere die komplexe sozialistische 
Rationalisierung. Durch die Verwirklichung des Grund
satzes der Einheit von zentraler Planung und Leitung 
und bewußter schöpferischer Tätigkeit jedes Werktäti
gen und seiner Mitwirkung an der Leitung von Staat 
und Wirtschaft dient das sozialistische Arbeitsrecht der 
Durchführung des Volkswirtschaftsplanes. Es hilft, seine 
Aufgaben mit höchstem Nutzeffekt und größtem Zeit
gewinn für die Gesellschaft durchzuführen. Es trägt 
dazu bei, den Reproduktionsprozeß so zu gestalten, daß 
ein maximaler Zuwachs an Nationaleinkommen er
reicht und seine zweckmäßigste Verwendung im Inter
esse der gesellschaftlichen Entwicklung und der Be
friedigung der ständig wachsenden Bedürfnisse aller 
Mitglieder der Gesellschaft gesichert wird.

(3) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane sowie 
der Betriebe sind für die Durchsetzung der Grundsätze 
des sozialistischen Arbeitsrechts und die Einhaltung der 
Arbeitsrechlsnormen verantwortlich. Sie haben eine 
straffe Ordnung und Arbeitsdisziplin zur Erfüllung der 
ökonomischen und technischen Aufgaben, zur Einhal
tung der technologischen Richtlinien, Sicherheitsbestim
mungen und Erfordernisse des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes in der Produktion, Forschung und Ent
wicklung zu gewährleisten. Ihre spezifische Verantwor
tung wird durch Gesetze, Erlasse, Verordnungen, staat
liche Weisungen sowie Einzelregelungen des sozialisti
schen Arbeitsrechts und Arbeitsordnungen nach den


